
 

Gemeinde Sulzemoos 

 

Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderats der 
Gemeinde Sulzemoos vom 15.09.2025 

 

 
 

 
 
Ort Sulzemoos, Kirchstraße 3 

Vorsitzender Johannes Kneidl 

Schriftführer Csilla Keller-Theuermann 

Eröffnung der Sitzung Der Vorsitzende erklärt die Sitzung um 19:00 Uhr für eröffnet. Er stellt 
fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen und dass Zeit, 
Ort und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung gemäß Art. 52 Bay. 
Gemeindeordnung (GO) ortsüblich bekanntgemacht wurden. 

Anwesend Von den 17 Mitgliedern (einschl. Vorsitzender) des Gemeinderats 
sind 14 anwesend. 

 Johannes Kneidl  
 Wolfgang Huber  
 Matthias Schlatterer  
 Dr. Matthias Aßenmacher  
 Alexander Brunner  
 Martin Fieber  
 Elfriede Heinzinger  
 Christian Huber  
 Rudolf Rupp  
 Klaus Schäffler  
 Michael Schmid jun.  
 Martina Trout  
 Andreas Wallner  
 Stefan Winter  
 
Es fehlen entschuldigt 
 Dr. Annegret Braun  
 Andreas Fieber  
 Markus Winter  
 
 
 
 
 Der Vorsitzende stellt fest, dass der Gemeinderat Sulzemoos somit 

nach Art. 47 Abs. 2/3 GO beschlussfähig ist. 
  
Genehmigung der letzten 
Sitzungsniederschrift 

Die letzte Sitzungsniederschrift vom 20.08.2025 wird ohne Einwand 
genehmigt. 
 
14  :  0 
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1 Festsetzung des Erfrischungsgeldes bei Wahlen/Volksentscheiden/Abstimmungen etc. für die 
Zeit ab dem Jahr 2026 
 

Sachverhalt: 

Für die bei Wahlen/Volksentscheiden/Abstimmungen ehrenamtliche Tätigen können die Gemeinden 
eine angemessene Entschädigung vorsehen. Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe ein sog. 
„Erfrischungsgeld“ gewährt wird, fällt in dem Zuständigkeitsbereich des Gemeinderats.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Sulzemoos hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20.02.2017 das 
„Erfrischungsgeld“ ab dem Jahr 2017 für Wahlen, Volksentscheide etc. auf 40,00 € je Person be-
schlossen und festgesetzt.  
 
Bei verbundenen Wahlen trägt z. B. der Landkreis die Hälfte der Kosten, daher ist grundsätzlich da-
rauf zu achten, bis zu welchem Kostenrahmen der Landkreis die Hälfte des Erfrischungsgeldes tragen 
wird, denn darüber hinaus gehende Anteile von ausgezahlten Erfrischungsgeldern müsste dann die 
Kommune selbst übernehmen.  
 
Herr Erster Bürgermeister Johannes Kneidl schlägt vor, dass Erfrischungsgeld ab dem 01.01.2026 auf 
60,00 € je Person zu erhöhen.  
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Sulzemoos beschließt das Erfrischungsgeld ab dem 01.01.2026 auf 
60,00 € pro Person zu erhöhen.  
 

Abstimmungsergebnis: 14:0 

 
 

2 Haushalt 2025 
 

Sachverhalt: 

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde an den Gemeinderat mit der Einladung digital versandt. 
 
Frau Veronika Simon trägt die Gesamtkosten im Verwaltungshaushalt und die Ansätze des Vermö-
genshaushalts vor. Herr Erster Bürgermeister Johannes Kneidl erläutert diese im Detail. 
 

2.1 Finanzplanung 2025 
 

Beschluss: 

Der Finanzplanung wird wie vorgelegt zugestimmt.  
 

Abstimmungsergebnis: 14:0 

 
 

2.2 Stellenplan 2025 
 

Beschluss: 

Dem Stellenplan wird in der vorgelegten Form zugestimmt.  
 

Abstimmungsergebnis: 14:0 
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2.3 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 

 

Beschluss: 

Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2025 wird einschließlich aller Anlagen wie vorgelegt 
bzw. vorgetragen zugestimmt.  
 

Abstimmungsergebnis: 14:0 

 
 

3 Informationen 
 

Sachverhalt: 

Herr Bürgermeister Johannes Kneidl informiert den Gemeinderat über folgende Themen: 
 
- Der Gartenbauverein beantragt mit Schreiben vom 08.08.2025 für das Jahr 2025 einen Zu-

schuss und erhält wie schon in den letzten beiden Jahren 500 € für die Verschönerungsmaß-
nahmen im Ort. 
 

- Frau Sarah Richter hat ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie wird bereits in Vollzeit im 
Bürgerbüro eingesetzt. 
 

- Urteile des Bay. VGH zu den Normenkontrollklagen eines Landwirts über die Bebauungspläne 
Einsbach „Badfeld“, „Am Weiherweg“ und „Selacher Weg Nr. 2“ 
Die Erschließung des Baugebiets „Badfeld“ in Einsbach soll nun umgesetzt werden. 

 
- Folgende Bauanträge wurden im Genehmigungsfreistellungsverfahren behandelt: 

 

 BV Einfamilienhaus, Ziegelberg 6, 85259 Wiedenzhausen 

 BV Einfamilienhaus, Ziegelstadel 5, 85254 Sulzemoos 

 BV Erweiterung Überdachung Produktionshalle, Werner-Heisenberg-Straße 5,  
85254 Sulzemoos 

 BV Anbau Wintergarten + Zugangsüberdachung, Moosweg 16, 85254 Sulzemoos 

 BV Einfamilienhaus, Moosweg 11, 85254 Sulzemoos 
 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
 
gez.                                                                                          gez.  
 

Johannes Kneidl  
Erster Bürgermeister 

 Csilla Keller-Theuermann 
Schriftführer 

 


